
 

Ordnung für Gäste, die mit einem Hund in Buczyński Hotels**** übernachten 

1. Der Gast, der in den Buczyński Hotels**** übernachtet, hat das Recht (nach vorheriger Benachrichtigung an 
der Rezeption) gegen eine zusätzliche Gebühr von 70 PLN ( 15€ ) pro Nacht mit einem Hund in von Hotels 
Buczyński**** ausgewiesenen Zimmern zu wohnen. 

2. Der Gast ist verpflichtet, die Hotelrezeption über die Absicht, mit einem Hund zu kommen, vorher zu informie-
ren. Andernfalls behält sich das Hotel das Recht vor, den zuvor gebuchten Zimmertyp zu ändern. Das Hotel 
erhebt außerdem eine Gebühr in Höhe von 500 PLN für eine einmalige Reinigung des Zimmers. 

3. Der Eigentümer des Hundes muss ein Gesundheitsbuch des Hundes mit den aktuellen Impfungen, darin obli-
gatorisch Tollwutimpfung sowie Maulkorb und Hundeleine bei sich haben. 

4. Buczyński Hotels verbieten die Ankunft mit Tieren, die nach der Verordnung des Ministers des Innern und Ver-
waltung vom 28.04.2003 betreffend Liste von Hunderassen, die rassebedingt als gefährlich angesehen werden, 
allgemein für gefährlich oder aggressiv gehalten werden: 

• American Pit Bull Terrier, 

• Ca de Bou – Perro de Presa Mallorguin, 

• American Bulldog, 

• Dogo Argentino, 

• Kanarische Dogge – Perro de Presa Canario, 
• Tosa Inu, 

• Rottweiler, 

• Akbaş, 

• Anatolische Hirtenhund, 

• Moskauer Wachhund, 

• Kaukasische Owtscharka. 
5. Es ist absolut verboten, die Hunde zu bringen in: 

• Physiotherapiezone, SPA sowie Schwimmbadkomplexe, Fitnessraum 

• Gaststätten, 

• Unterhaltungszone für Kinder, 

• Außenspielplätze, 
• Skipiste. 

6. Der Eigentümer ist verpflichtet, für den Hund Folgendes zu haben: Hundeleine, Maulkorb, Schüssel, Handtuch 
zum Reinigen, Liegestatt und Hundekotbeutel. 

7. Der Hund im Gebiet der Anlage muss an einer Hundeleine, die nicht länger als zwei Meter ist, in einem Maul-
korb und unter der vollen des Eigentümers sein. 

8. Der Hund kann die Erholung von Personen, die in Buczyński Hotels aufhalten, nicht stören. Der Hund kann nicht 
lärmen sowie Stille und Ruhe im Gebiet des Grundstückes, umso mehr im Gebäude und Zimmer, stören. 

9. Es ist verboten, den Hund unbeaufsichtigt im Gebiet der Anlage zu lassen. 

10. Während des Aufenthaltes in Buczyński Hotels werden die Zimmer, in denen Hunde anwesend sind, nur gerei-
nigt, wenn der Hund nicht im Zimmer sich befindet oder wenn der Eigentümer des Hundes im Zimmer sich 
befindet. 



 

11. Wenn der Hund allein im Zimmer gelassen wird, ist der Eigentümer des Hundes verpflichtet, die Information 
„W POKOJU JEST PIES“ (ES GIBT EINEN HUND IM ZIMMER) an die Türklinke hängen. 

12. Der Eigentümer des Hundes verpflichtet sich, den vom Hund hinterlassenen Schmutz unverzüglich zu reinigen. 
Zwecks der Verrichtung der physiologischen Bedürfnisse soll der Hund außerhalb des Gebietes von Buczyński 
Hotels gebracht werden 

13. Der Eigentümer des Hundes trägt die volle Haftung für Beschädigungen, Beschmutzungen und Zerstörungen, 
die der Hund an der Ausrüstung und den technischen Geräten der Anlage und des Eigentums Dritter (darin 
insbesondere anderer Gäste und Hotelmitarbeiter) verursacht. 

14. Der Eigentümer des Hundes trägt die volle Haftung für Schäden, die der Hund an Dritten und deren Eigentum 
verursacht. Gleichzeitig befreit der Eigentümer des Hundes Buczyński Hotels und seine Mitarbeiter von jegli-
cher Haftung für alle durch den Hund verursachten Schäden an Dritten und Eigentum von ihnen. 

15. Die Höhe der Gebühr für Schäden wird individuell und jedes Mal vom Manager der Buczyński Hotels festgelegt. 

16. Der Eigentümer des Hundes ist verpflichtet alle Bemerkungen des Hotelpersonals und der Geschäftsleitung des 
Hotels, die die Regeln des Aufenthaltes des Hundes in Buczyński Hotels genauer bestimmen, zu beachten. 

17. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Ordnung behält sich Buczyński Hotels das Recht vor, eine zusätzliche 
Geldstrafe zu verhängen, einschließlich den weiteren Aufenthalt für Gäste zu verweigern und der Eigentümer 
verpflichtet sich gleichzeitig, Buczyński Hotels mit dem Hund zu verlassen. 

18. Bei wiederholten Beschwerden anderer Gäste von Buczyński Hotels über das Verhalten des Hundes behält sich 
die Anlage das Recht vor, dem Eigentümer solches Hundes die Erbringung weiterer Dienstleistungen (insbeson-
dere des Aufenthalts) zu verweigern. 

     

 

 


